Mietvertrag

zwischen der 

Kath. Kirchengemeinde      , vertreten durch den Kath. Stiftungsrat
und

     
(Name, Vorname / Firma / Anschrift)

1. Vermietet werden im Gemeindehaus der Kirchengemeinde folgende Räume:
 FORMCHECKBOX 
 Großer Saal



 FORMCHECKBOX 
 Foyer

 FORMCHECKBOX 
 Besprechungszimmer


 FORMCHECKBOX 
 Küche einschließlich der Nebenräume

 FORMCHECKBOX 
      




 FORMCHECKBOX 
      
2. Mietdauer

Die in Ziffer 1. benannten Räume werden vermietet für die Zeit 

vom 
     ,      Uhr 

bis zum 
     ,      Uhr.

Die Übergabe erfolgt zu Mietbeginn. 

3. Nutzung

(1) Die Nutzung durch den Mieter erfolgt zu folgenden Zwecken:

     
(2) Die Nutzung zu andern als in Absatz (1) genannten Zwecken ist untersagt. Insbesondere untersagt ist die Nutzung zu politischen Zwecken oder für Veranstaltungen, die inhaltlich den Zielen und dem Grundverständnis der Kath. Kirche widersprechen.

4. Mietzins / Nebenkosten

(1) Die Miete für die Nutzung der Räume beträgt je Kalendertag



 FORMCHECKBOX 
 Großer Saal


     
€



 FORMCHECKBOX 
 Besprechungszimmer
     
€



 FORMCHECKBOX 
 Foyer


     
 €

(2) Für die Mitbenutzung der Küche wird ein Mietaufschlag in Höhe von 50 % der Preise nach Ziffer (1) erhoben.

(3) In der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März wird zusätzlich ein Heizkostenzuschlag  in Höhe von 10,00 € / Tag erhoben.

(4) Beträgt die Mietdauer weniger als 3,0 Stunden werden von den Sätzen nach Absatz (1) - (3) lediglich 50 % erhoben.

(5) Die Miete (einschließlich Heizungszuschlag) für die in Ziffer 2 vereinbarte Mietdauer beträgt somit insgesamt       €. Sie ist bis spätestens       (drei Tage vor Veranstaltungsbeginn) auf das Konto der Kath. Kirchengemeinde (IBAN:      , BIC:       bei der      ) zu überweisen.

(6)
Die Stromkosten werden nach Verbrauch abgerechnet. Eine Einheit kostet 0,20 €. Die Zählerstände werden bei Mietbeginn und Rückgabe der Mietsache abgelesen.
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5. Kündigung

Beide Parteien können das Mietverhältnis aus wichtigem Grund fristlos kündigen (außerordentliche Kündigung). Die Kündigung bedarf der Schriftform und wird mit Zugang bei der anderen Vertragspartei wirksam. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein Zahlungsverzug im Sinne von Ziffer 3. Absatz (5) und Ziffer 13.

Die Vertragsparteien sind darüber hinaus berechtigt, den Mietvertrag ordentlich zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 14 Tage und beginnt mit Zugang der Kündigung bei der anderen Vertragspartei. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

Bei ordentlicher Kündigung des Mieters später als 4 Wochen vor Mietbeginn werden 50% der vereinbarten Miete (Ziffer 4. Absatz (5)) sofort zur Zahlung fällig.

6. Untervermietung

Das Recht zur Untervermietung ist ausgeschlossen.

7. Hausordnung

Die Hausordnung wird dem Mieter bei Abschluss dieses Vertrages ausgehändigt. Durch Unterschrift unter diesen Mietvertrag bestätigt der Mieter, dass er die Hausordnung erhalten hat. Der Mieter ist verpflichtet, die Hausordnung zu beachten.

8. Schlüssel

Dem Mieter werden zu Mietbeginn folgende Schlüssel ausgehändigt:


     
9. Rückgabe der Mietsache

Die gemieteten Räumlichkeiten einschließlich der Nebenräume sind in besenreinem Zustand zurückzugeben. Die Tische sind feucht abzuwischen. 

Schäden am Gebäude und an der Einrichtung sind bei Rückgabe dem Vermieter anzuzeigen. Der Mieter haftet für die von ihm verursachten Schäden.

10. Müll

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Mieter. Muss der Müll durch den Vermieter entsorgt werden, entrichtet der Mieter eine pauschale Müllentsorgungsgebühr in Höhe von        €.

11. Ansprechpartner / Betreuung

Ansprechpartner seitens des Vermieters ist der Hausmeister für dieses Gebäude: 
Name:
     
Tel.:

     
Er ist für die Übergabe und Abnahme der Mietsache verantwortlich.

Der Hausmeister richtet die Räume (bestuhlen, betischen) gegebenenfalls zusammen mit dem Mieter für die Veranstaltung her. Ebenso übernimmt er das abstuhlen / abtischen. Er führt diese Arbeiten im Auftrag und nach Absprache mit dem Mieter aus. Der Mieter vergütet diese Arbeiten mit einem Stundenlohn von _____ €. Abweichende schriftliche Vereinbarungen zwischen dem Hausmeister  und dem Mieter sind zulässig.

Er übernimmt ebenfalls die Endreinigung. Hierbei gelten die vorgenannten Vergütungsregelungen.
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12. Haftung

(1)
Der Mieter haftet für alle Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit der Nutzung der Räumlichkeiten.

(2)
Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Kleidungsstücke in der Garderobe, Wertgegenstände, Taschen o. ä.

(3)  
Der Vermieter wird von jeglicher Haftung freigestellt.

13. Kaution

(1)
Der Mieter entrichtet eine Kaution in Höhe von drei Mieten im Sinne der Ziffer 3. Absatz (5); dies sind       €.

(2)
Die Kaution wird zusammen mit der Miete fällig und ist auf das Konto des Vermieters zu überweisen.
(3)
Die Stromkosten (Ziffer 3. Absatz 6) werden mit der Kaution verrechnet. Darüber hinaus ist der Vermieter berechtigt, die Kosten für die Beseitigung von Schäden, für den Ersatz verlorener Schlüssel sowie für nicht vergütete Dienstleistungen für den Mieter seitens des Hausmeisters mit der Kaution zu verrechnen.

(4)
Die Kaution wird spätestens 4 Wochen nach Ende des Mietverhältnisses abgerechnet. Die Kaution wird spätestens 10 Tage nach Abrechnung zur Zahlung auf folgendes Konto des Vermieters fällig:      
14. Sonstiges

(1)
Der Mieter ist verpflichtet, Veranstaltungen und einzelne Darbietungen, soweit dies erforderlich und gesetzlich vorgeschrieben ist, bei den zuständigen Behörden und der GEMA anzumelden und sich notwendige Genehmigungen rechtzeitig zu beschaffen.

(2)
Das Hausrecht für den Vermieter wird ausgeübt vom Stiftungsratsvorsitzenden (Pfarrer), den Mitgliedern des Kath. Stiftungsrates sowie durch den Hausmeister.

(3)
Auf Veranstaltungen der Kirchengemeinde und ihrer Gruppierungen, insbesondere während der Vorbereitungs- oder Aufräumarbeiten, ist die nötige Rücksicht zu nehmen.

     , den __________________

Für den Kath. Stiftungsrat 



der Mieter / die Mieter

............................................



...................................................

Vorsitzender des Stiftungsrates



Mieter


...............................................



.....................................................

Mitglied des Stiftungsrates 



Mieter


Verteiler:
- 
Vermieter

· Mieter

· Hausmeister:  Zählerstand bei Übergabe: 
_________ kWh




     Zählerstand bei Abnahme:
_________ kWh




     Müll entsorgt: 
( ja    
( nein




     Schäden festgestellt:
( nein 
( ja (Aufstellung s. Rückseite)




     Reinigung durchgeführt   ( ja    
( nein




     Schlüsselrückgabe          ( ja    
( nein

